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Hiermit bescheinige ich, dass es sich bei dem nachstehenden Schriftstück um

den vollständigen Wortlaut der Satzung der

PAL Next AG

mit dem Sitz in München

AG München HRB 235252

handelt, wie er sich nach Vollzug der Satzungsänderung gemäß Beschluss

fassung des Aufsichtsrates vom 20.11.2025 unter Berücksichtigung der nicht

geänderten Bestimmungen gemäß dem zuletzt zum Handelsregister einge

reichten Wortlaut der Satzung der Gesellschaft ergibt.

München, den 24.11.2025
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89004, PAL Next AG Sachkapitalerhöhung 2025



Sfltiung

AtI~emEin~ Bstlmmurigen

§1
F 1 mis

Die Gesellschaft führt die Firma: PAL Next AG.

Sitz

Dk, Ge~e1Jschaft h&~ lhrøn Sitz 1n Manchen.

§3
Gegenstand des Unternehmens

1. Gegenstand des Unternehmens ist der Erwerb, die Verwaltung, das Halten und die
Veräußerung von in- und ausI~ndischer Beteiligungen im eigenen Namen und auf
eigene Rechnung, unter anderem, jedoch nicht beschrankt auf die Bereiche
Unterhaltungsindustrie und Kreativwirtschaft, der Betrieb von Unternehmen in diesen
oder anderen Bereichen, die Erbringung von Dienstleistungen und Beratungsleistungen
in diesem Zusammenhang sowie die strategische Führung, Steuerung und
Koordination von Tochtergesellschaften und Unternehmen, an denen die Gesellschaft
beteiligt ist, ~m Rahmen einer gesch~ftsleitenden Holding und deren langfristige
Wertsteigerung. Ausgenommen sind Tätigkeiten, die einer Erlaubnis nach dem KWG,
WpIG, KAGB, ZAG oder sonstigen bankaufsichtsrechtfjchen Regelungen bedürfen,

2. Die Gesellschaft kann im Rahmen ihrer allgemeinen Geschäftsstrategie im In- und
Ausland Tochtergesellschaften. Niederlassungen oder Betriebssiätten errichten u rid
sich an anderen Unternehmen unmittelbar oder mittelbar beteiligen, solche beraten,
steuern und koordinieren sowie deren Geschäfte führen.



3. Die Gesellschaft ist berechtigt, ihren Geschäftsbetrieb ganz oder teilweise in
Beteiligungsunternehmen gleich welcher Rechtsform auszugliedern. Die Gesellschaft
kann Unternehmen erwerben oder veraußern, sie unter einheitliche Leitung
zusammenfassen und Unternehmensvertrage mit ihnen schließen.

4. Die Gesellschaft ist zu allen Rechtsgeschäften und Rechtshandlungen berechtigt, die
geeignet erscheinen, den Gesellschaftszweck und die allgemeine Geschäftsstrategie
unmittelbar oder mittelbar zu fördern. Die Gesellschaft kann, die zur Erreichung ihres
Zwecks und der Geschäftsstrategie erforderlichen oder zweckmaßigen Handlungen
selbst vornehmen oder durch Dritte vornehmen lassen. Die Durchführung der
Tätigkeiten liegt im freien Ermessen der Gesellschaft und deren Vertretungsorgane,
inhaltliche Beschränkungen jedweder Art bestehen nicht. Abweichungen von der
allgemeinen Geschäftsstrategie sind, soweit diese der Förderung entsprechend dienen,
zulässig.

§4

Ds~ Gescbäftsjahr ist das Kaende~jehr.

§5
Dauer der G~5utjSGl~~

Die GeseIIsci~jt i~t für w)besUmm~~ Zelt enichtet.

§6
Bekenfltmachun~, und Gerfrhtod

6.1 GeseJlacj~afijbIa~ Im Slnn~ des ~ 25 MG Ist eusscNleßl)~
der Bundesanzelger. ES nImacliur~gen die nicht aufgrund
Gesetzes oder der S~tz~~g In den Ge5eilschaft~I~em be~
kennt zu machen sinc~ (frelwmiga Bekarmtmechung~) kön



nen Im Sundeeanzelgor oder auf einer Webselte der Gesel -

schaR erfolgen.

82 Aucfö~ik~, Gedcht~~~~nigür eile Stra1tIg~ften der 3e.
seliechaft mit Ihrap~~Iß enktien lP~t (1er fOr den Sitz
der G~s$ff~ohaft geftend~ a1ig~m~1ne Geriohtaatand, defem
mrdle Stmlllgkglten nicht krat~ z~4ngender gUetziloher ~oet~
lmmungen ein anderer Gedchts5tand voi~eacMeb~n Ist

6.3 Mitteilungen und Aufforderuag~n an die Aktnnen
und AkI1on~rn werden andie dOr Ge iPebhaft zzitetzt be
kannt ge~ebene Anschrift gedohtet. Die Gesellschaft Ist zur
Obennittlung von kf metionen an die Ak lori~ntnnen und Ak~
Uonke Im Wege der Datenfernübertragung beroclwgt.

II,
ønandkapltd und Aktien

Grundkapital und Aktien

7.1 Das Grundkapital der Gesellschaft beträgt EUR 34.153.156,00 (in Worten:
Vierunddreißig
Millionen~Euro).

7.2 Das Grundkapital ist eingeteilt in 34.153.156 nennbetragslose Stückaktien.

7.3 Das Grundkapital der Gesellschaft wurde. dadurch erbracht.
Indem die PANTALEON €ntertabiment GmbH mit Sitz in
Kronberg Im taunus (Amt~er1cht Königstein ~m Taunus,
HRB 8842) nach den ~19O if. UmwG ftrmwechselnd in die
Rechtsform der Aktiengesellschaft umgewandelt wurde.

7.4
Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesellschaft in der Zeit bis
zum 25. August 2029 mit Zustimmung des Aufsichtsrats um insgesamt bis zu
EUR 12.187.721,00 durch ein- oder mehrmalige Ausgabe neuer auf den Inhaber
lautender Stückaktien gegen Bar- und/oder Sacheinlagen zu erhöhen
(Genehmigtes Kapital 2024).

Den Aktionärinnen und Aktionären steht grundsätzlich ein Bezugsrecht zu.



Der Vorstand ist jedoch ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats das Bezugsrecht der
Aktionärinnen und Aktionäre ganz oder teilweise auszuschließen. Der Ausschluss des
Bezugsrechts ist dabei nur in folgenden Fällen zulässig:

(1) bei Kapitalerhöhungen gegen Bareinlagen, wenn Aktien der Gesellschaft an der Börse
gehandelt werden (regulierter Markt oder Freiverkehr bzw. die Nachfolger dieser Segmente),
die ausgegebenen Aktien 20 % des Grundkapitals nicht übersteigen und der ?~tsgabebetrag
der neuen Aktien den Börsenpreis der bereits an der Börse gehandelten AktlerPder
Gesellschaft gleicher Gattung und Ausstattung zum Zeitpunkt der Festlegung c~es
Ausgabepreises nicht wesentlich im Sinne der §~ 203 Abs. 1 und 2, 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
unterschreitet und alle eventuellen weiteren Voraussetzungen von § 186 Abs. 3 Satz 4 AktG
gewahrt sind. Auf den Betrag von 20 % des Grundkapitals ist der Betrag anzurechnen, der
auf Aktien entfällt, die während der Laufzeit dieser Ermächtigung bis zum Zeitpunkt ihrer
Ausnutzung aufgrund anderer entsprechender Ermächtigungen unter Ausschluss des
Bezugsrechts in unmittelbarer oder entsprechender Anwendung des § 186 Abs. 3 Satz 4
AktG ausgegeben beziehungsweise veräußert werden, soweit eine derartige Anrechnung
gesetzlich geboten ist. Im Sinne dieser Ermächtigung gilt als Ausgabebetrag bei Übernahme
der neuen Aktien durch einen EmissionsmitUer unter gleichzeitiger Verpflichtung des
Emissionsmittlers, die neuen Aktien einem oder mehreren von der Gesellschaft bestimmten
Dritten zum Erwerb anzubieten, der Betrag, der von dem oder den Dritten zu zahlen ist;

(ii) bei Kapitalerhöhungen gegen Sacheinlagen, insbesondere zum Erwerb von
Unternehmen, Uniernehmensteilen und Beteiligungen an Unternehmen, gewerblichen
Schutzrechten, wie z.B. Patenten, Marken oder hierauf gerichtete Lizenzen, oder sonstigen
Produktrechten oder sonstigen Sacheinlagen, auch Schuldverschreibungen,
Wandelschuldverschreibungen und sonstigen Finanzinstrumenten;

(iii) soweit dies erforderlich ist, um den Inhabern bzw. Gläubigern der von der Gesellschaft
oder ihren Konzemgeselischaften ausgegebenen Schuldverschreibungen mit Options- oder
Waridlungsrechten bzw. -pflichten ein Bezugsrecht auf neue Aktien in dem Umfang
einzuräumen, wie es ihnen nach Ausübung ihres Options- oder Waridlungsrechts bzw. nach
Erfüllung einer Options- bzw. Wandlungspflicht zustünde;

(iv) für Spitzenbeträge, die infolge des Bezugsverhältnisses entstehen; oder

(v) in sonstigen Fällen, in denen ein Bezugsrechtsausschluss im wohlverstandenen Interesse
der Gesellschaft liegt.



Der Vorstand ist ermächtigt1 mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt der
Aktienrechte und die sonstigen Einzelheiten der Kapitalerhöhung und ihrer Durchführung
festzulegen. Der Vorstand ist ermächtigt zu bestimmen, dass die neuen Aktien gemäß §
186 Abs. 5 AktG von einem Kreditinstitut, einem Wertpapierinstitut oder einem nach § 53
Abs. 1 Satz 1 oder § 53b Abs. 1 Satz 1 oder Abs. 7 des Gesetzes über das Kreditwesen
tätigen Unternehmen mit der Verpflichtung übernommen werden sollen, sie den
Aktionärinnen und Aktionären zum Bezug anzubieten.

Der Aufsichtsrat ist ermächtigt die Fassung der Satzung entsprechend dem jeweiligen
Umfang der Grundkapitaterhöhung aus dem Genehmigten Kapital 2024 abzuändern.

7.5 Des Grundkap~taJ der Gesellschaft Ist um EUR 55.0oO,~~
durch Ausgabe von bie zu 55.0(M) auf den Inhaber (Gutenden
nennbetg~gs;o~~~ StC.ickaktj~ bedinge erhöht (Bedingtes
K~pltat 2017). DIe bedingte Kapftaierh~~~~g dient aus.
SChließlich der Erftiflung von Optionen, dt~ aufgrund der Er
m~chtigung der Hauptversamm,u,~ vorn 19, Juli 2017 ge~
mäß TOP 8 UI. b) bis zum ie. Juli 2022 gewährt wurden,

Die bedingte KapIte1grji~hung wi nur insOweit durchgef~jh,t
wie die Inhaber der ausgege~~~e~ Optionen von ihrem
Recht zum Bezug von AktI~~ der Gesellschaft Gebrauch
‘flachen und die Ge~i1schaft ur Erf(~IJung der Optionen auf
dieses Bedingte aplial 2017 zurOck reift, Die Ausg~b~ der
Aktien aus dem Bedhi~ten Kapital 2017 erfolgt zu dem Aus
gabebetrag wie r sich aus der Ennäohtlgung ergibt. Die
neuen Aktien nehmen vorn Beginn des GSSGh~ftSJaF~Y~ an,



In dorn sIe d~rct~ Ausubung von OptIonen enst~, am
GSwIfln toll,

Der Aufsjcht~r~L wird e1m~chilg~, die F~ung von ~ 7 Abs. 1
und Abs. 8 der Satzung dei GOa$fl~ft antspre~nd 4er
Jeweiligen Ausgabe von Bezug,ai~j~~ anzupassen sowIe alle
onsU~ damit Im Zusa~~ stellendenÄndetungen

der Setzung vorzunehmen, die nur die Faaeimg befreft‘e~,

für d PSII der Nlohtauanujzu,~ dar ~1OcL.
zur Aueglg) V~11 y~acn AbFauf døs Em~ß~

ligu,~sowie für den F~$j der Mch a~mxtzung des Be.
dingten Xap~ta1a 2017 mich Ablauf&Fn~ fürdle AusObung
von BaZUgSNchton.

7.6 Das Grundkapital ist um bis zu E{JR 190.612,00 durch Ausgabe von bis zu
190.612 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien mit Gewinnberechtigung
ab Beginn des Gesch~ft,~jahres ihrer Ausgabe bedingt erhöht (Bedingtos
Kapital 2022/1). Die bedingte Kapitaierhöh~g wird nur insoweit durchgefünft,
wie

(1) die Inhaber von W~nd~). undjod~~y~
bung~n und/oder van~mIt Uni ach-oder

die vw~ derG SOH halt oder Ihr nachge.
~Konzernun rner~ aufgn~j des In der Haupt-

mml vom 21, JulI2022 gefasaten Em~w~.
bet~ees bis ziun 20, JulI 2027 ausgo~ei,~ wurden, von
Ihrem Um1aua~. oder 2esugsr~j,j Gebmu~ machen und
die Ge~eJL~~ Ich ent$chu~ die Umtausch. bz& Ee
zugare.~j$e fluS de~ Bedb,~ tCap~i 2022)1 zu b~cj~.
nen, oder

(ii) die ~r Wandiun~ vetp chtetan trIh~b~ vo~ Wand~i.
undlOde, ~und/o~ von Qe.
nussrechlenmR Um-tau -oder ~srec~t~ die von
d~r Oe~eJiedhaft oder Ihren n chgeordn,ten KOzetnu~.
neIim~,, aufgnj~ des In tier vom 21. JulI2022 ger~~

unjg~j~. b1~ zum 20. JulI2027 ausgage.
ben wurd- Ihre Pfii~hj Zs.ae Um~u,~g~ un~ ~fle Go.
s&Isct~ejt sich an chflaßl~ die Umtau~,. bzw. $ezugsrech.
te au, diesem 8s.~lnglo,~ Ktq4tai 2P22J~ zu bedIe~, Die
Ausgabe der Akt1e~ Olg? g rM~dej1 Voi~sben des

21JulI 2022 uMer 1agesor4nu~~~j~ 6~ d.h. lnebaso~j~ ~u
mInde,1en~ ~0% deadu rimiaglohm Brsaaku~der
Aktl~ dsi‘ Gese aft an doflletzten 10 Benb~~.
9~n vor der ße i1usde~~~~g dse Vor~ap~j~ über die
Ausgabe der Schutdyar . in derEr
an Im X~~®.H~~det
(oder eInem Von der DeUtschen eömØ~ ~estbi~ Nach.
folgesystem) vor der 6e8ch1uaeMes~ dea Vorsinjes 0b~r
die AUegab.4e~. je*e~1lga~, $chuld~ tern~ unter



Beiil~kalchU~ung von A~pa~sw~~ gem~ der ~n 8u-
echluss der~ H uptyer5e~~g~9 unIe~ Tagee
ordnung~p~~« 8 III. h) bestimmten

DTA~~ l~t e m~chU~t, die Feasung der Satzung
anisprechend dem Jewoffig~n Umfang d~r Gl~rndkapltaie~.
hung ebe dem Bedlngffi,, Kapll& 2022 a8nd~

7 7 Das Gwndkapital der Gesellschaft ist um EUR 241 000~00 durch
* Ausgabe von bis zu 241.000 auf den Inhaber lautenden

nennbetragsiosen Stöckaktien bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2018111). Die bedingte Kapitalerhöhung dient aus

EChile~JIct~ der E#~Ollung v~ri Optionen, die aufgrund der ~r.
m~chggung der HnLq~tversammtu~g von 26. Jull 20W gemäß
TOP 8 IIL b) bis zum 24. Juli 20 gew~frt wurden. Die be
dingte api nie fliung wird nur insoweit durchgeftlh~, wie
die Inhaber dar auegeget,~,~ Optionen von Ihrem Recht
zum Bezug von Aktien der Ge~eHsg~ft Gebrauch machen
und die Gesetls~Jiaft zur Erfüllung der Optionen auf dieses
Bedingte kapite; 2010ß1 zu kgrelft. Die Ausgabe der an
Au~ dein 8edlngte~ kapitat 20~8fft erfolgt zu dem Ausgabe
betrag, wie er sich aus der Ermä htfg~ng ergibt Die neuen
Aktien nehmen vorn Beginn des Geschäfts)a~,es an, In dem
sie durch AusObung ‘,on Optionen entstehen, am Gewinn
toll.

Der Auf5icbt~,st wird erm~)~gt, die Fassung von § 7 Abs. 1
und Abs. 7 der Satzung der GesOlischaft entsprechend der
Jeweiligen AUSg~bø von Bezug klien anzupaSsen sowie alle
Sonstigen damit Im Zueammen~ng stehenden Änderungen
dar Satzung vos~une)~me,~, die nur die Fassung behelfen.
Entepreobendes gilt ~r den Fall der N1chtauenu~ng der
EIm~chtfgung zur Ausgabe von Bezugs~chten nach Ablauf
des E chigungg~»fl~~~6 Bowle für den Fall der Nicht-
ausnutzung des Bedingte,, KaptteJ~ 2018111 nach Ablauf der
Fristen für die AUSObU,tg von Bezugsrech~~~



7.8 Das Gftrndkapltal der Gesellschaft ist um EUR 116.000,00 durch
Ausgabe von bis zu 115.000 auf den inhaber lautenden
nennbetragsiosen Stückaktian bedingt erhöht (Bedingtes Kapital
2019). Die bedingte Kapi
telarh*Nimg diestt au cllflsaL~b der E4~Wung von Optb~ari, die m,fgnmd
der Erm ~ung dar Heuptvemamn,)ung vorn 23. JtdI 2018 gem~ TOP
7 I~. b) In dar F88aua9 des Ba~hhzssea dar Nauptversarnrnh~ng vom 10.
~
Hauptversanimtung vorn 26. August2021 TOP 6 be zum 22. Juil 2024
gewehrt werden. DIe bedingte Kapttaienh8hung wird nur Insoweit durch.
gefuhn, ‘Me die lnhaber dat ausgegebenen Optionen von ihrem Recht
zum S~zug von Aktien de3 Ges~dilert~ft Gebrauch machen und die Ge~
selkohaft zutErfUflung der Optionen auf die~e~ Bedingte KapItal 2019
zudlckgrelft. Die Ausgabe dar Akiie~ aus dem Bedingten KapItal 2019 er‘S
folgt zu dem Ausgabebetrag, wie er sich aus dar Ermilcl-rilgung ergibt,
Die neuen Aktien nchman vorn eagmon des GeachMajahres an~ m dem
sie dura)~ Ausübung von Optionen en~Ictrea, am Gewinn teil.

Der Aulelch‘rarat wird erm&kdigt, die Fassung von § 7 Abs. 1 und Abs. 8
der Ssizung datO chaft en%sprad~~m1 der Jeweiligen Ausgabe von
Bezug9aJdi~ ~sen eewia alle d~jnit im Zusammenhang
st&)endes Änderungen dat fialarng vorarn&lmen die nur die Faseun,g
bejiefte~~ Ealeprechandes gilt fürder, P82 der Nichtauenutzung der Er~

zur Ausgabe van Beaigarecbten nach Abtauf des Emißc~.
guagazeltrauma sowie für den FaU dat N taosnu~ung des Bedingten
lCep~al~ 2019 nesh Ablauf der Fstaten fürdIe Aus0bur9g von Sezugerech.
lan,

~ g 0a~ QNndkepitsl der Geceflechuft lur um EUR 4.702.1 83.00 dwefl Auaga~o Von 018 ZU
4.702,183 auf den Inhaber lautenden ~io~er S~nien bedln~t erftühl
(Bed5~tes K;p~te 2o22I~), o~ b~d:n~te K~p1ta1tii‘~ ‚n~ dient aueso~ihe8lich der
EM0flun~ von ORLtenen, die a~f~rund der ~nri5cht~ung der Heuptverzammlung vom 21
JulI 2022 gem8G TOR 8 ii. 0) In der Fuseung des Besehiuuees der Hauptveruammlun~
vom 25. Auguat 2024 geireft TOR 9 III. s) bis zum 20. JulI 2027 gew8hrt werden. Die
bedingte

Kapita3ertt5har~ wird nur insoweIt dur atOM, Wo die Inhaber der aus.
gegebenen Optionen von Ihrem Re~ ~rn Uszug von Akiløn der Geselt.
sohafl Gebrauch machen und dIe Gaseflsohafi zur ErfWIung der Optionen
auf dieses Bedingte Kapital 20221» w~ckgretit, CI. Ausgabe der Akilun
ar.s dem Badinptea KapItal 2022111 er-folgt aa dem Au~gebebetra~, wie er
sich aus der E m~cht1gwsq ergibt. Die neuen n nehmen vom Segkln
des Ges ftsJat~ an, In dem als durch Ausübung von Optionen ent.
stehen, am Gewinn teil. Der Aufalchierat wird inftabtigt, die Fassung
van §lAbI 1, Abs.2undAW,~efll~pre
chand der Jewelilgen Auegsbe von Barugsaicilen anzupas~ea sowie alle
sana~gen ~emlt Irr Zusemmeabang elehenden Änderungen dar Satzung
vorzunehmen, die nur die Fassung betreffen, Ert1aprechen~ gUtlQr den
Fall dar Nichtau utzung dar E chllgung zur Ausgabe van Bszug~.
realdßn nach Abiaufdes Em*M zu~m~ma sowie für den Fall der
NIchtau~iut~~~g des Bedingten KapItals 2022111 nach Ablauf der Fristen
für die Ausübung von Bezugsmctiten.

§8
Kapftutma0nahman

Bei Ausgabe neuer Aktien ke~n der Beginn da Gawinnbeteggung abweichend
von § 60 Abs. 2 AkIC3 fastge1~gt werden.



§9
1nhabe,akg~~, Form derAkflenur unde~

9.1 Cfe Aktien leuten auf den frthaber. Qj~ gi~
eh~hvngen~ falle nlc~its anderes besah osen wird.

9.2 0 e Form der Ak enurkunden sowie derGewlnna~~p~. und
Eneuerungs~eheIne ~iestimmt der Vorstand. Das Olalci~e gflt
tOr~und Ztnascl~a~ne.

9.3 EIn Anspruch der A~di~~ärü aufV fung ihres Anlets Ist
ausgeschlouan. Die (eseiisch~J kann eine oder mehrere
~ammelurkunden undfode, E~nzetui uriden ausgeben.
Ebenso ist der An~pr~~ii des Ak*ion~,a auf Ausgabe voii
Ge4nnantei~. Lind Eifleu 1ns~elnen ausgescht~5~,

III,

§ 10
ZuBammeneataung und G8schaftordnu~

10.1 Der Vorste~i der Gese1iach~ft besteht aus einem Mitglied
oder mehreren Mitgliedern. Dies gilt euch fGr deri Fell, dass
d55 Gruncjkapfl~j der Gesell aliaft den Betrag von LUR
3.OÜQ.Q~o~ß~ ~bemtetgt. Der~besnmint die ZaN,
den Au gaberik,eis und dl~ Amtszeit der MitglIeder das Vor~
standes, Er karin einen Vorel rden Lind einen ste1Ivert~u.
1enden Vorsjtzendei~ ~es Vorsten~ie~ emenr~s~. Es k~nriøn
auch ste verln3tende Vorstandst~iftg~jer b~at~lft w~rde~.

10.2 Der AufsM~israt kann eine Gesch sordriung tUt den Vor..
stand erlassen,

g ‘ii
VertfØtufl9 der Gesetigoliaft

1 1.1 eofom der Vorstand nur aus einem Mitglied besteht wln~ die
Gesellschaft durch dieses MItgUad oIiel~ vertreten, im Übri.
gen, bei mehrerer~ Vorn andamttgne~m wird dis Geaefl~
scheft durch zwei gemeinschef~Jt handelnde Voretandamil..



glieder oder durch ein Vorstandsmitglied in Oemelnechaft mit
einem Prokutisten vertreten.

11.2 Dar AufslcMsrat kann oinielnsn Mitgliodem des Voistands
die Beitignis zur AlleInvertretur~g erteilen, Ferner karin er aH-
gemein oder für der, ElnmIfatl einzelne Mitglieder deø Vor.
etanda von dem Verbot d&r MeMactwezlretung gam~ß
§ 181, 2. Fall BGB beiraten, § 112 AktG bleibt unberührt,

§1
Gsa~ftsführu,,~

12.1 Der Vorstand bRei die Gesellschaft In eigener Verantwor
tung.

12.2 Sofern der Vorstand aus mehr als einem Mitglied besteht,
tragen die Mitglieder des VOiSt~ndss memaam die Ver
antwortung für die gsuamte Gesch5ftst(~rnjr~g, Dabei «iM
Jedes Mitglied des Vor~4andes den Ihm zugewiesenen Go
sch~ftabere1ch In eigener Versritw~rtung.

12.3 Der Aufsichisrat karin In der Gesch~ftaosdnung für den Vor
stand bestimmen, dass bestimmte Arten von GeschMen,
insbesondere ~obche, die die Vermbgene., Finanz- oder Er.
tragelage der Gesellschaft oder die Rtelkoexposltion der Ga
seilschaft grundiegeni ver~rtdem, sowie Gründung, Autlö
sung, Erwerb oder Veräußerung von Unternehmenebetelll
gungen ab einer vom Aufsichtsrat festzulegencjen Grenze,
nur mit seiner Zustimmung vorgenommen werden ~ürfen,

12.4 Ober Maßnahmen und G~~chäfte, für die Gesøtz. Satzung
oder GeschAflsonjnung eine Entscheidung durch den ge
samten Vorsta,ui vorschreiben, entscheIdet der Vorstand
durch Beschluss, Gleiches gilt für AngeIegenhei~e~i, die über
einen einzelnen Geschäftebareich hhiausgteifen, die nicht
einem einzelnen Gcs~,hstteberejch zugewiesen odet zuzu
ordnen sInd und für solche Mafinahrnen und Geschitftg eines
Geecftst~yeIcha die für die Gesellschaft von wesentlicher
Bedeutung sInd.

12.5 Dar Vorstand bea~hiI~ßt, soweit nicht Gesetz, Setzung oder
Geschäftsordnung etwas anderes vorschreiben, mit einfa.
chor Mehrheit aller vorhandenen Stimmen. Besteht der Vor.
stand aus mehr als zwei Mitgliedern, gibt bei Stimmengisich
helt die Stimme des Vorsitzenden den Ausschlag.



~y.

§ 13
Zuaernm~,~ Amtedauep Und Auagesq~i~~9

13,1 Der Aufslchtsr~ be~teJ‘if aus drei Mitg1ie~~«

13.2 Die Au~Ichts~sm~ der werde für die 2~It bis zur Benn.
digung der Ha ven~amq,lu~ gewahrt, die über I1rre Entlas.
lung für des vierte C3eecMft$lahr nach dem Beginn der
Amtatejt bsachif~nj~ Da~ Ges ftajafr In dem dla Amtaze~
beg1~nt, ~W nicht mitg rechr~et, Die Hauptye,~amm~
kann ~f Aufst tunil~1j~ bei deren Wohl olns kOjzem
Amtszeit bestimmen, Schsf~ ein von da,, Hauptve,~m..
«ing gew~hJ~~ led vor blauf seiner Amts~euer aus
dem AuT~Jcht~,~ eu~ so soll für dIsaa~ ein Nachfolger durch
das Ge~c!~t besteht oda,r In einer~Haupt..
varaamr~w‘~g bzw. der nachstan on~~ Hauptvar.
3ammIu,~ eine Neuwahl ve enornry~,i werden, es sei denn,
d~s~ für da~ ausgeschle~~~5 M1tgI~ ein Ersatzmijg~~j
nach,a~ Die Bestellung bzw. Wahl das Nachfotg~rn eines
vor Abt~~f der Am(az~~fl suege hiedenen ~tg11eda erfolgt
für den Rest der Amtszeit das Suageschledenen Mitgilada,
soweit das Gericht bzw. die Hauptversammtung die Amtszeit
des Nachfotg~ nicht ebwelche,~d festlegt,

13.3 GleIchzeitig mit den~AufsIchtsralemp~jedem
kennen für ein oder mehrere bestimmte~
der Er atzmftgJ~0, gawanit we Die Erea(zmftg~d~,
werden nach einer ~ der Wahl fas~uJege~~ Relhenfotg~
Mitglieder des Aufel~its~ wann
als deren E atzJY~tt$~r als gewählt wu,der,~ vor AbISUf
der Amtszeit aus dem~ausgchet~en Titat ein Er‘
satzmflgiiatj an die SteII~ des AusgeecIg~j~~9~ so efl1$~Iit
sein Amt, fsll~ In der nitdrntsn oder mäcitsic,, Haupivar
Sammlung nach Eintritt des Eraatpfalas Olna Neuwa~ für den
Ausgeachlerjenen statt1Irtd~t, mit der Eeondlgung dl r
Hauptvamemrn«i~, ~ndemfalIs mit Abi8uf~3~, eaflLcha~i
Anite2elt d~s Huega hlerie,~n A~kh tsngfgj~9 Eine
Person karin für mat~rer~ Auf~Ich8~1~a,,~ Er
aa~mItgfled baI~en im Fall ØtnvvorAf,faufdg,
Amtszeit des ausgeach)~~~~ Aufhemjtg~~~ stett
flndenden NØ~w~N lebt die u~pr~ng~a, Ereatzmftglged..
sctt~ft eines für mehrere A lchtsrstaJtgit~, best~ift~~
und «ir das ~usgaed~dane Mitglied In den AufeIcj~rst



nachger*cJ~ten Ereetzniitgfledo wieder auf. Das auegesc~iie.
dene ErsatzmitglIed nimmt unter meluoren bestellten Er
eatunltglledem seine ursprOngnche Position eine

1~.4 Der Aufsichtsrat Wählt aus seiner Mitto fßr die Dauer seiner
Amtszeit einen Voml~anden und einen steII~rtretenden
Vorsitzenden. Will gen dos Aufaichlsmts werden
In dessen Namen von dem Vorsitzenden und, In dessen
Verhinden.ingsfall1 vom s?ellved etendan Vorsitzenden ebge
gaben. Entap endes ~it fUr die Entgegennahme von Er
klngeri, die an den A Ichterst gwtchtel sind.

13.5 St~ndtgar Veitretet des Aufttcmera~ gegenüber Dritten, ins
besondere geganOber Gedohten und Bøh8rd~~ sowie ge.
genüber dem Voretu~td, Ist der VQ!Sjtz~nd~ oder, Im Falle
seiner Ve denmg dessen SteHveere~

13.6 Jedes MitgU~d und jedes Ersetnnftgiied des Aufeichtareis
kann sein Amt dw~h eine an den Vorsitzenden des Auf
sichtsrates oder den Vorstand zu richtende schriftliche Erklä
rung jederzeit mit einer Friat von zwei Wochen niededegen,
bei Angabe eines wk.hilgen Grundea auch ohne Ehihattung
einer Frist.

§ 14
Vorsitzender und Ste1Ivertr~r

14.1 ~Anschlu~~ an die Heuptversarnm..
lung, mit deren Ablauf das Amt des vorherigen Aus ttsrats.
vorsitzenden endete oder wenn aus sonstigen Gründen kein
Auteichtsrorsltz~jo~ bestimmt tat In einer ohne beson
dere Einberufung stattf1nda~d~~ Sitzung oder durch Be
saNusafaasung außerhalb einer Sitzung aus seiner Mitte ei
nen Vorsitzenden und einen Stellverlj~er, Die Si~ung bzw.
die BescNus~f~ wl~d von dem an Lebensjahren äftes
ten AufeIchturatemftglie~j geleitet. Die Amts~t des Vorsit
zenden und des Steilveitreters entspricht, soweit bei der
Weht nicht eine kür2ero Amtszeit bestimmt wird, Ihrer Amts
zeit als Mitglieder des Ausichtarats,

142 ScheIdet der Vorsitzende oder der SteIiyertr~or vor Ablauf
der Amtszeit aus seinem Amt aus, so hat der Autslcht~~ ei
ne Neuwahl fü, die restliche Amtszeit des Auagagchi~~
før dessen restliche Amtsaeit vorzunehmen.



18

15.1 FUr Einbeniung, B chlueafähigk~ und
des Au elchtvate und seine, AusschOsse gelten die nachf~I
genden ßesffmmungen; In eln~r Gesc Ordnung kennen
ez~nzende Beet1mmunge,~ getroffen werden,

15.2 Aufs ch bschtO~ werden in der Regel In SHzungen
gefasst. Außerhai~ von SItzungen nnen Aufalchtsr~~8.
echiøsas auch ac lNich, fnmmü~~jc~ oder durch andere
vergleichbare Formen d~r B ueefsee~g (etwa durch Te
lefax, per E-MaIl oder im Rebnr~n einer
oder durch eine kombInI~,~ BSSCNU$ laswng erfolgen, ein
WIderepu~~~ der Mltgflede,rjse AufaIchlsr~~ gegen
die Formen der 8e50~us urig d~e In diesem § 15.2 ge
nannt sind besteht nIcht.

16.3 Die Sitzungen de~ Aul~Tcht~~j5 werden durch den Voralt..
zenden Un rAngabe der TegeSOtd~u~~ mit einer Frial von
14 Tagen In Textform Im Sinne des § 12Gb BGB einberufen,
Bei der Berechnung der ~‘rlet werds~ der Tag der Absendung
der Einladung und der Tag der Sitzung nicht mltgai christ. In
ddngeriden Fällen kann der Voreitzande die Priat angemes.
sen ebküzar und per E‘Maii, mOnd~ch, femrnOfld~ch oder
telegrafisch olflben.‘kjn.

15.4 Der Auf~j~hjsrst mues mindestens zweI SItzungen Im Kelen
derhaibjahr abhalten, L)er Aufsichtarat ~ ferner zu
e1nZubø,~fe~0 wenn eine 9Ø$GhäftIlChG VeranIassuy~ dazu
vorliegt

15,5 1)Ie Sitzungen des Aufsichtamta werden vom Autsichtsrsts..
vorsItzenden, Im Falb seiner Verhinderung von se1ne~ Stell
vertreter geleItet, Der Vorsitzende bestimmt die Reihenfolge,
in der die Gegenetänrje der tageeo~n~~9 verhandelt wer
den, sowie dIe Art und Reihenfolge der AbstImmungen. Zu
Gegen8t~nden der T8g5aOrdfl~~g, die nicht be
kennt gegeben w~rdbn sInd, kann nur SeschIus~ gefasst
werden, wenn kein Mitglied dein Veilahron wtdempficht. Ab
wesenden Mitgliedern ist In einem eolchsr~ Fall tfl~~rh&b ei
ner ~om Voreitzend~ zu bes«mrne,uj~~ angemeas~ng~
Frf&t Geiegenj~j~ geben, dar Seac alassuitg nachtrag
lich zu widersprechen.

15.6 An den Sitzungen d€e Aufsichtamis sollen dIe Mitglieder des
Voretande auf El~iadu~g das ~fs
nehmen, Der AufeIo~teret kann zu Geln~n Sitzungen auch



Sachver~ndlge und cspsc~r~ zur Beratung Ober
einzelne Gegensffinde hinzuziehen, Ob solche Personen
beizuzlei~en sind, entachei~ der Aufs!cht~j~t mit der Mehr
heit seiner Stimmen.

15.? Der Aufsichtsrat Ist beschIue~f~gg, wenn s~mtffche Mitgile.
der ordnur,gsgem~r~ eingeladen sind und wenn an der Be
ecNus~fa~~ung alle Mitglieder teilnehmen, Ein Mitglied
nimmt euch dann an dsr Beschlussfassung teil, wenn es elch
in den Abstlnimun.gen dar Stimme enih~iL Abwesende Auf
slchlsratsrnilgliede, k*nnen dadurch an der Beschlus~f~~.
Sung teilnehmen, dass sie schriftliche Stimmabgaben durch
andere AufsfcNsratsmitgfle~ Oberr‘elchen lassen. Per~o
nen, die nicht dem Auf~1chtarat angeh8rep, dorfen nicht sn
stelle von verhinderten Auftichtsratsmitgiiedem an den Sit
zungen des Aufsichtersis teihelirnen.

‘15.8 Soweit des Gesetz oder die Satzung keine größere Mehrheit
bestimmen, bedürfen BesctgQ~se des Aufsichtsrats der ein
fachen Mehrtieft der abgegebenen Stimmen, Stlmrnenlhai.
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. Bei Stimmen..
gleichheit entscheidet euch bei Wahlen die Stimme des Vor.
sitzenden oder, fslla der Vorsitzende nicht an der 6ø~cht~~~.
fassung teilnimmt, die Stimme des Stsllve,i,etars.

15.9 OberdteVerhandIur~gen und BeechsedeeA~~j6~~
ist eine Niederschrift unzufertigeri, die vorn Sitzungsvomft.
landen zu unterzeichnen ist. Die Nederscti,lft Qber schrift
llch, fernmUndilch, per Telefax, E-Mail, Vldeokonferenz oder
In einer kombinierten Beschtusgaasung gefasste Beschlüssa
hat der Vorsitzende des Aufaichtamta zu~und
allen A isichtsratsmltgfledem zuzuleiten,

•. §15
~eachdftsardnung und Andeningen der Satzungsfaaau~

18.1 Im Rahmen der zwingenden gesetzlichen Vorschriften und
der Bestimmungen dieser Satzung kann sieh der Aufst~hj~r~t
eine Geschäftsoninung geben.

16.2 Der Aufsichtsrat Ist em~8cht1gl, Änderungen der Satzung zu
b~g~hiløß~~, die nur deren Fassung betreffen, insbesondere
auch Änderungen der Angeben (Iber das Grundkapital ein-
sprechend dem jeweiligen Umfang der
aus bedingtem und genehmigtem Kapital bzw. der Kapital.
herabsetzungen auf Giund der Einziehung von Aktien,



§ 1?
Verg(~tung der

17.1 Die Mitglieder des Aufstch~~~ts erhalten neben der Erstellung ihrer Auslegen
eine jahrkche Ver~uaung fur jedes v~je Gesch~1tsjahr sn dem sie dem
Aufsictit~at angeho,~. Die Vergütung für den Aufsichtsrat wird auf einen
Gesamtbetrag in Hohe von jährlich EUR 32.500.00 festgesetzt 0er Aufsichtsrat
lasst unter A~subu~g seines Ermessens anhand von lunkllons. und
ieistungsgerech,en kritenen einen B~schlu~5 über die Venoiking das
Gesamtbetrages auf die einzelnen Mitglieder. Eine etwa anfallende
Umsatzsteuer wird gesondert vergütet. Autsichtsi~lsmjag~jeder die dem
Aufsichtsrat nicht wah,en~j eines vollen Geschäftsjahres angehört haben,
erhalten die Vergütung hjr das Geschänsja~, in welchem sie ausscheiden
zeltante4iig, Gleiches gilt, wenn ein Gesch~ri~hr nich? ein volles Kalenderjahr
umfasst.

17.2 Ole Gesellschaft Ist berechtIgt, die Mitglieder des Aufsich~
rats auf kosten der Ceseflsch~ft In angemessen~ Umfang
und unter Vereinbarung emeg angemessenen $&bstbehaljs
gegen gesetziJc~ Heftungsneiken ihrer
zu YOrSICheFn.

17.3 ~ 113 Abs. 2 AIiIG bleibt unberührt

§10
Verschwlegenhsl~pfllCht dor

Über vertrauliche Ang~b~0 und Geheimnisse der Gesellschaft na~
menijich Belrtebs- oder Gesch~ftsge~im~se die ih~~n durch ihre
TaUgkala be1~aiinj gewortj~n sind, haben die AufSicht (smltg~isder
Stlllechwelgen zu bewahren ~eI Sitzungen das Aufalchisrats anwe.
sende Perso~a,~, die nicht Aufsicht atsinliglieder sind, sind zur Ver
~UUsdrückltch zu verpflk~t,n,

v.

~ 19
Ordentliche und aUL~OYO,den1IIChe~

19.1 Die ordenllicha Hauptversammlung flnd~t lfln9rh~Jb der ans..
ten acht Mon~ta eines jeden ~eechä jahren stafl,
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19.2 AußerordenUtc~e Hauptversammlungen sind einzuberufen.
wenn es Im Interesae der Oese chalt erfordürli~ er5chelnt
oder notwendig Ist.

S 20
Ort und EIi*erufung

20.1 DIe Hauplversemmiung wird von dem Vorstand QdOr In den
gesetzflch vOrpeschrteber~n F~Iien, durch den Aufslchtsr~
einberufen, Sie findet nach Wahl des einberufenden Organs
am Sitz dar Gesellschaft oder am Sitz einer deutschen Wert.
paplerb~r~~ etatt. Der Vorstand ist erm~chugt~ In der Zelt bis
zum 14, Mal 2028 die Haupiversammtung auch eis Ver
sammlung ohne physische Prä~onz der Akilonarinnen und
Aktlon*re oder Ihrer Havoilmndchtig~en am Ort der Hauptv~r
sammlung (vlrtueIi~ Hauptvereammiu~~ ehuuberufe,, sowie
die ~estImmimg~n zum Umfang und zum Verfahren einer
solcher~ virtuellen Hauplvers~jn~~~g zu treffen, Dles~ wer
den mit der EInberufung der Hauptversammlung bekannt
gemacht,

20.2 DJ~ Elnbenfu,~g der HauptvemammJung erfolgt durch Be~
kanntmact~ung In den Gos&l$c ftsb1~ttam Die Einberufung
muss mindestens drelrstg Tage ~tor dem Tag, bis zu dessen
Ablauf sich die Aktionäre gemM dieser Setzung vor der
Hauptversammtung anzumelden haben, bekannt gemacht
werden,

20.3 Rechtzeitig Oberaandte Gegenentrtlge der Aktionäre werden
unven~Jgflch und eu~schgeßjlch auf den Intematsetten der
Gesellschaft varöff6Mfl~~

20.4 Ersatzfe~ gestrichen

20.6 Er~sWos geetdctien

~ 21
Recht zur ?eilnahme

21.1 Aktionäre sind zur Teilnahme an der Hauptversamml~~g und
zur Ausl~bung des St1mmred~ts berecht1g~ wenn sie sich Vor
der Hauptversammlung angeme~ haben. Die AnmeIdu~g
muss der Geseljschell oder den sonst in der Einladung be.



zeichneten Stellen In textiorm In dsuacti~. oder enOlfecher
$prache mindestens sechs Teg~ vor der Haup~g~
zugehen.

212 Die Aktlot*e müssen des Weiteren die Berechti~~ zur
teilnatuns an der HauPtversGmmlung und zur Aus(~bung des
Stimm,~c~ nack)weL~n Hierfür reicht ein Nachwaj~ gemäß
§ SYc Abs. 3 AkIG aus, Der Nachw~lg muss sich aut einen
gemä(~ de~ gesetzilchen Vorgaben für böraenncjferte ß~
se)iacftaften In der ung zu besUmmgnd~ Zeltpun~
bez1ghe~ und der Geqe1Js~~~ oder einer der sonst in der
~In!edung bezetrj1in~t~~ Stellen m!ndeater~» esche Tage vor
der Heup~ere mrntung zu9ehen, Die Regelungen dieser Zu.
fer 212 gelten nur denn4 wenn die Aktien der GeseHscha~ g1~
roeemmeiveiwah,j werden.

§ 22Vorsitz in dar HauPtversammlung

22.1 Die Leitung der Heuptversemmjun~ obliegt dem Vorsttzen.
der, des Aufsichterets, im Fafl~ seiner Ve nderur~g oder.
wann der AUfeiCht$t5t5yØ,~J~nd. sein Amt aus sonstigen
Gründen nicht wahrnimmt, seinem Stellver~ter, Sind beide
verhindert oder nehmer) das Amt aus sonstigen Gründen
nicht wahr~ keim der Aufsichterat durch einen vw oder w~h
rend der Hauptveream,~~~ gefassten Be~ch1u~~ einen
VersammIijng~j~j~0~ bsatlmnten, Wird hiervon keinen Ge.
brauch, wird der Versemmlungstefter aus der Mitte derAktlo..
näre durch die Hauptveraammju,~ unter Leitung de~ ältasten
anwesenden Aktlon~ra gewM~1t,

22.2 Der~bestimmt die Relhenfoige, In der die
Gegenstände der Tagesordnung ~r1iandstt werden, sowIe
die Art und Rsihenrosge der Abstlmrntmg~n.

§ 238~~ch,tjnku,~ des Rades und Frugerec)ii~ der Alitig~ü,~ In der
Hauptvopaernmhm~1

28.1 Der Vorsitzende her des Recht, des Fmge- und Rederecha
der AkUon~re zellhIct~ nach der Mflf&gabe des Folgenden zu
bescbränken~



a) Ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung
anstehenden Togesordnung nur eber einzelne oder
mehrere der Gegenstände Verwendung des Bllanzge..
wlnne, Entlastung der Mitglieder des Vorstenda, Entlas
tung der t~iitgfleder des Aufsiotitarats, Wahl des Ab
scNusapr~fers und Ermächtigung zum Erwerb eigener
Aktien Beschtuss zu fassen, kann derVorsitzende das
Rede- und Fragerecht der Aktionäre in solcher Weise
zeitlich beschränken, dass die Haupt~rersammlung Ins
gesamt nicht Itinger als sechs Stunden dauert. Sei der
Berechnung der Dauer der Hauptversammlung bleiben
die Zeiträume außer Betracht, die auf Untertrechungen
der Hauptversammlung und die Rede des Verstande
sowie die Auntatirunge~ des Vorsitzenden vor Beginn
der Generaldebette entfallen.

b) ist nach der in der Hauptversammlung zur Behandlung
anstehenden Tagesordnung auch Gber andere Gegen
stände als nach Bu~hst~b~ a) Beschluss zu fassen,
kann der Vorsitzende das Rede- und Fragerecht der
Aktionäre in solcher Weise zeitlich be~Chränkon, dass
die Hauptversamm{ur~g Insgesamt nicht Ilinger als zehn
Stunden dauert. Buchstabe a) Satz 2 gIlt enteprechend

c) Der Vorsitzende kann die Rede- und Fragezelt eines
AkUonär~ Je Wortmeldung auf ‘16 MInuten beschränken
und, wenn sich Im Zeitpunkt der Wortertellung an den
Aktionär mindestens drei weitere Redner angemeldet
haben, auf zehn Minuten. Der Vorsitzende kann die
Rede- und Fragezelt, die einem Aktionär wtihiend der
Versammlung Insgesamt zusteht, auf 45 MInuten ba
schrAnken.

d) Die Beschränkungen flach S~chstaben e) bis c) k8nnen
vorn Vorsitzenden ieds,zelt, such zu Beginn der Vor-
sammlung angeordnet werden. Der Vorsitzende hat bei
der Ausabung des Ihm eingeräumten Enno~sene die
konkreten Umstände der Hauptversammlung zu beach
ten, Er hat sich Insbesondere an den Gebeten der
Sachd!enflchkein, der Verhältnenäßtgkeit und der
G1elchbohur~dluag zu orientieren,

e) Beschränkungen nach Maßgabe der vorstehanden
Buchstaben a) bis d) gelten als angemessen im Sinne
des § 131 Abs. 2 Satz 2 AktG.



23.2 ins h~nqlg von dem Recht der Vo zendon, das Ftege. und
Reder~cht dar Akfløitß~r~ ned~ Me~gg~ von Abg. i zu beschran.
ken, kann der Vorsltz~nde um 22~3O Uhr das Vvamndung~t«~
den Debaft schkaa OnQrd~~~ und mit den ~3«mm~~ zu den
Tage u~gspw~ beg1nn~n, Nt~ch Anordnung des 0~bat-
tenscbhiases sind weftqre Pragen nicht mehr zu1~aeI~,

23.3 Oas Recht des Vomftze~ des Rede- und FrageI~~0~ ~6JctI
on~m über die 8w~nn In Abs. 1 und 2 Nnaus flach Maß.
gebe der gossWichen Bestimmungen oder nach Maßgabe soneu
gar in der Rech~~~ arIe.kenni~ Grunds~ze elnzuschr~
ken, bleibt von den Regebngen In Abs. 1 und 2 unberOhrt,

924

24.1 Jede Aktie gewa~r~ in der H uptvee~mh,~ eine Stimme,

24~2 Die BescIgØ~ dar Rnuph‘emamn,~ werden, ~ow~j nicht
2wlngonde gosetzilcha Vorsohrtj~ entgage han mit einfacher
Mhrfigi~ bgegebensn ~Vmmen und, sofern das Gesetz au
ßer der StIm~~ ~Jn~ KaPIteimah,$~ vo sofae~,t, mit der
einfachen M~btheij des bei der 8Vuchl~fa~~ traton~
Grundkepltaig gefasst. Stimm Jtungen g~lt~n als flieht abga.
gebens Stimmen,~giti ein Antrag als abge.
lohnt.

24.3 BeI WahIon~ in dei~n der Ve mmueiai~r enlsch~f~ m&we.
re Kendjda~e,‘~ gleichzeffig In einem Waigvorgang zur Abst1rnr~ng
zu stellen, gilt cIe4en)ga sie gewt, d~r db meisten Stimmen auf
~ch vereinigt, ~eI Stimr ng 1c1 lt entscheldei das Los,

24.4 BeI der AUStJbung des 8tjmmracl~ kann sich derAk(1on~ verwe.
Isn fassen. Die OØaeftsc~~ kann benhmrn~ daas YoIImech~
mittels eTekfronI~ctiet Mad1e~ oder per Tefefa~ erteilt werden kt~n
nen und die Art dar Erteilung Im Effi~lnen regeIn, Des Weltoran
kann die Geself~chaft einen oder mehrere Mltsr~eüa, dar Ga~eii.
schaft odoi Ddtt~n als S~mmra vertreter zur Verfügung atøllen.
OIø Eirizell~ für die Ertellung von
werden zusammen «‘lt der Einberufung der Hauptversarnmiung
der, AkO~n~~ bekannj ge9ehei~ oder den Ak(londr~e,, auf eine In
der Eln1~dung zur Hrn ptver inlung bekennt ebenen Webe
ZugBngjlch gemacht. Twlngend. GOS cha Bsstimmui~gen bieTe
bar, unbergt~j.

24.5 bar Vorstand Ist ermaalg~g~ Vo1ZUSGh~~, dass ~kIkrng~ such oh
ne aalb~t vor Ort anwasea~ oder vertreten zu sein an der Haupt

talwiehmen und etimWet~ oder einzelne Ihrer Rechts
ganz oder tegwaf~ Im Wege elekironlschar KQmmunfl~g~ ausil.
be~ kBnnen (On!ffle.7af~ma) sowie ßeattmmtinge,~ zum Um
fang und zum Verfahrar,~,i~ solchen ?ejlr.e?~~i~ irnd Rechtesua..
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Obun~ zu tmfbn. Die Basttrnmungan werten mit der EinberuTung
der Hauptver~mm~j~ bokennt gamachL

24.e Der Vamtand Ist errMchtigt vorzusehen, dass Aktionärs ihre
Sllmrnan, euch ehne an 4er l4aupt er mmlung eitzunehman,
sctutftUnh oder Im Wege ‘4ekt,rantscher Kommunmation ab~ab~n
dt)rfen (Briefwahl) BesUrnmuregen zum Verfahren zu treffen
Die Best ungen wa~dar~ mit der Einberufung der tfauptver.
uammiung bekannt gemacht

~ 25T ilnehrne von Voretands~ und Aula htaralamItgIteder~
Bild. und TonUbertiegueg~

25.1 Die Mitglieder des Vorst~nd~ und des AUMTCtIIcr~tS soflen an der
Hauptvereemrnlung para5rglch teilnehmen. Mitgitedern des Aufs

terals ist die Teilnahme an der Hauptverea~m~~ Im Wege
der Bild- und TcnDberera~ng In den P~il~n ge~laltal, In denen
ihnen aufgrund rechtIlch~, Einechr~n~emgan, aus gosundh~3I1i~)~
S~.lndsn, aufgrund Ihres Aufenthalte Im Ausland oder auf.grund
e1n~r unangemessonen Anrejsedei.ser die physIsche P‘~senz am
Ort der Hauptyereamr~~i~ nicht oder nur mit eit,eblicheni Auf
Wand m~gUeh w~ro oder wenn die Haupb,e7aammtL~ sie ~6rjuetle
Hauptveraammi~g ctme phyelsche Pr~san~ der Aktion5riyij~n
und Pik1ion5t~ oder Ihrer 6evollmgchaj~a~~ am Ort der Hauplver
sammhrng abgehalten wird.

25.2 DIe tlaup ersarnmiung kann auszugawaise oder voit~Wri~ig in
Bild und Ton t)bertrageri werden, Die Ubesiragung kann auch in
einer Form eifolgen, zu der die ~ffendichkaj~ una1n9each~kt Zu
gang hat. Der Var~tgnd entscheidet Uber Fonn, Umfang und ge
gebenenfens tiber Zugangs chmnkurigen d~r Übertragung, Di
Form der Obertragung .st irt der Einben,tujt~ bekannt zu geben.

VI.
Jahrosabachlues und Gewtnnyeswen~tjj~

~Jahreeabagh~u~ und crdentjjchg Hauptvn~t~~

28.‘I Der Vorstar«i hat in den ersten asche Mo~~t~n des Oeschäft~;~
‚es d~n .iahrssabsohiuea flewie, wenn ~oeetzflch orforderft~, den
Lagebs~icht hr das engens Ge hAftajatir Sufzusteflan und
umarz0gii~ dem Aufstolitamt mit dem Vomctslag hr die Verwen.
dung des B zge~6nr.e sowIe dem Abschiussp,~ (soweit die
Gasellatliaft geseodloh prWpfflstiti~ Ist oder 8in~ freW~iuige Prüfung



erfolgt) vorzulq~, Der ~ufeIchferet hat dsn Jahreaabacht~5, ~
gebenerifefta den t.agebw~ht (soweit ein solcher ~a1eftt wur
de) eawfo de~ Vorschlag fUr die Verwendu,,~ des B!ianzg,~ne
zu
prüfen. Soweit die ~eeefiBchaft getetztich prOlpfllcIgig ist, hat
der Abachluasp~jfer an den Ve~andJ~g~ des Aufsichta.
rsts tel!z~flehm~ und fiber die weaenvi% ii E~ebn~
seiner Prüfung 2U berichten.

26.2 über das E~gsbnIs eeiner Prüfung hat der Auf~1cht~,~j
schufSich an die Hauptverssmmiung zu berlchte~. Er hat
se1n~~ Bericht Innerhalb sinsa Monats, nachdem ihm die
Vorlagen zugegan~r, sind4 dery~ Vorstand ~uzulau~ Billigt
der Aufsichtsrat nach PMuncj den Jahrs bachlusa so tat
dles~r featgasta~~~ entern nicht Vøtgtafld und AUfCi~ht~t ba
schttaI~en, di~ Festeteflwi~ das Jahresabgchtu~es der
Haupv~~ zu (ibedassan.

26.3 Nach Eingang des Bertcht~ de~ Auf~lchterate über das Er
gebrde seiner Prüfung hat dr Vorstand unve zf~giici~ die or
dentliche Hauphrersammiung einzubeMen, die innerhalb der
ersten acht Monate eines jeden Geech~fisJaJi,es etattzuf[r~.
den hat, Sie besch~ßt bber die Entlastung des Vorstande
und des Au chhvatg sawiø über die Verwendur,g des 81-
larzgewlv~ und wählt 9gb. den AbSchlu»«~.,

§ 27
G5W~nnverwendung

27,1 DIe Haupv Ptur~g beschließt über die Veiwenctung d&s
sich aus dem festgesteaten Jahr absohlues ergebefl~~r, $1.
Ienzgewjr~g.

27.2 Stellen Vorstand und Auf~jchtsr5j den ~fest,
so kennen ~le Bat~ge bis zur H~ifte de~ Jahmsi~ib~r~chus.
see in anders Gewtn~, n einateffer,. $iø sind darüber
hinaus berechtigt, wetters Sstrftge bis zu einem weiteren
Viertel des Jah,be~~ In andere
einzustellen4 wOnn die anderen Rflcl~Iagen die H~1fte da~
Grundkeplt~ rdcht Q ersteIgen oder soweit sie nach EIfl~tei~
iung die Hätfta dee Gundkap~Ee nicht flbers1e~e~ würden.

27.3 DIe Hauptversw~,,,g~ kann In dein essvh,~ über die
Ve~wenidu,,g de~ Bflanzgewinna weitere Beträga In ~awlnn
rückiagen eInstg)i~n oder ala Gewinn vortragen,
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27,4 Nach Ablauf des Gaachäftsjehreg kann der Vorstand mit Zu
stimmung des AuMchts~~ Im f~ahmen der § 69 AktG ef~.
nen Abschlag auf den VOra~~~lchtflch~n Bllanzgewlnn an die
Aktton~re zahlen,

V1l~
Schtuesbeatjmmun9en

§8
Deutsches Recht

Dieeø Satzung unlerhegt dem Recht dei‘ Bundasrepu~llk Dsutschlancj

§ 2e
Kosten

29.1 O~e Gesellschaft lr~gt die mit der Gründung verbundenen
Ko~te~ In Nöhe von EIJR 1 .5U0,0O.

29.2 Die Geseils~haft trugt die mii dem Formwechsej In die AG
verbundenen Ko~te~ bis zum Betrag von EUR 5.000,00.

§ 30
$elvatorischs Klausel

Sollten einzelne SesUmmung,~~ dieser Satzung ganz oder teilweise
unwi,l~sam sein oder werden oder sollte diese Setzung eine LOcke
au~eisen, soll dies die G~ItI~ke1t der (ibitgen SestJmmung~ dieser
Satzung nicht berOhrsn. Vieimehr sind die AkUonäre veipfllchtt. an
SteIle der ungUlUgen oder fehlenden Bestin,mu~g eine solche Be
~mimg zu vereinbaren, wie sie vern igerwelse von ihnen ver
einbart worden wäre, helfen sie bei dar Aufsteltw~g dieser Satzung
die Unwfrkgamkn~ oder das Fehlen der betreffenden Bestimmung
ed~annt

- Ende der Sa~.mg -


